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RS OGH 1954/3/10 2Ob135/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1954

Norm

ABGB §1097

JN §49 Abs2 Z5

Rechtssatz

Wenn der Bestandnehmer nach beendigtem Bestandverhältnis von seinem Wegnahmerecht (hinsichtlich einer

Etagenheizung) Gebrauch macht, so ist dieser Anspruch auf Wegnahme der Verbesserungen lediglich auf sein

behauptetes Eigentum gestützt, sodaß § 49 Abs 2 Z 5 JN nicht anwendbar ist.
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